
Satzung
lauterjungs und -mädels e.V.

§1 Name und Sitz

I. Der Verein trägt den Namen lauterjungs und -mädels 
e.V.

II. Er hat seinen Sitz in Kaiserslautern.
III. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Ziel und Aufgaben

I. Ziel des Vereins ist es, insbesondere Homo- und Bi-
sexuelle  dazu  zu  befähigen,  alters-,  sozialisations- 
und entwicklungsbedingte individuelle und kollekti-
ve Probleme zu bewältigen.

II. Der Verein erreicht seine Ziele insbesondere durch
1. Informations-  und  Öffentlichkeitsarbeit,  die  in 

geeigneter Weise der Bevölkerung die Probleme 
von homosexuellen und bisexuellen Menschen 
deutlich macht und somit zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung  und  sozialem  Engagement 
anregt,

2. Zusammenarbeit mit inländischen und ausländi-
schen Vereinigungen und Verbänden vergleich-
barer  Zielsetzung  und  Mitarbeit  in  nationalen 
und internationalen Organisationen,

3. Aufklärung  über  Gefahren  durch  HIV,  AIDS, 
und  andere  sexuell  übertragbare  Krankheiten 
sowie notwendige Schutzmaßnahmen.

III. Der  Verein  ist  parteipolitisch  und  weltanschaulich 
nicht gebunden.

§3 Gemeinnützigkeit

I. Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar 
gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabe-
ordnung. Diese sind im einzelnen:

1. Die  Förderung  von  Bildung  und  Erziehung, 
Kunst und Kultur, der Völkerverständigung, der 
Jugendhilfe, der Altenhilfe,  des Wohlfahrtswe-
sens und des öffentlichen Gesundheitswesens.

2. Die selbstlose Unterstützung von Personen, die 
infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Zustandes auf Hilfe anderer angewiesen 
sind.

II. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

III. Mittel  des  Vereines  dürfen  nur  für  satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden.

IV. Die Mitglieder des Vereines erhalten als solche keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

V. Es darf niemand durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins  fremd  sind,  oder  durch  unverhältnismäßig 
hohe Vergütung begünstigt werden.

VI. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tä-
tig.

§4 Mitgliedschaft

I. Allgemeines
1. a) Jede natürliche Person, die die Ziele des Ver-

eins unterstützt, kann Vollmitglied werden.
b) Fördermitglied können natürliche und juris-
tische  Personen  werden,  die  dem Zwecke  des 
Vereins nicht zuwider handeln.

2. Die Aufnahme ist schriftlich beim Vorstand zu 
beantragen.  Gegen seine Entscheidung ist Ein-
spruch  möglich,  über  den  die  Mitglieder-
versammlung (MV) endgültig entscheidet.

3. Über die Verleihung einer Ehrenmitgliedschaft 
entscheidet  die  MV  auf  Vorschlag  des  Vor-
stands. Die Ehrenmitgliedschaft beginnt mit der 
Aufnahme durch die/den Geehrte/n.

4. Die Mitgliedschaft endet durch
a) Nichtzahlung  des  Beitrages,  trotz  zwei-
maliger Mahnung,
b) Austritt,
c) Ausschluss nach Ziffer 5,
Für Fördermitglieder gelten a) bis c), für Ehren-
mitglieder b) und c) entsprechend.

5. Ein Mitglied des Vereins kann ausgeschlossen 
werden, wenn es beharrlich gegen Satzung und 
Ziele des Vereins verstößt.  Ein Ausschluss er-
folgt auf Vorschlag des Vorstandes durch eine 
MV mit ¾-Mehrheit.

II. Beiträge
1. Bei der Aufnahme in den Verein kann ein Auf-

nahmebeitrag erhoben werden.  Über die  Höhe 
entscheidet  die  MV  auf  Vorschlag  des  Vor-
stands.

2. Für  die  Organisation  und  Arbeit  des  Vereins 
kann  der  Verein  Beiträge  erheben  über  deren 
Höhe  die  MV  nach  Vorschlag  des  Vorstands 
entscheidet. Diese sind jeweils zum 01.01. und 
01.07.  für  das  kommende  Halbjahr  im voraus 
fällig. Bei Eintritt während einer Abrechnungs-
periode  ist  bei  Aufnahme  der  Beitrag  für  die 
Folgemonate anteilig fällig.

3. Der Vorstand kann Beiträge ganz oder teilweise 
erlassen.

4. Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei.

§5 Die Mitgliederversammlung (MV)

I. Die MV ist das höchste Organ des Vereins.
II. Die  MVen  sind  öffentlich  und  finden  mindestens 

jährlich statt.  Zu jeder MV ist mit Frist von 4 Wo-
chen schriftlich einzuladen.  Auf Beschluss der Ver-
sammlung  können  die  Öffentlichkeit  oder  einzelne 
Gäste ausgeschlossen werden.

III. In der MV genießen Voll-, Förder- und Ehrenmitglie-
der  gleichermaßen  Anwesenheits-,  Rede-  und  An-
tragsrecht.

IV. In der MV sind nur Vollmitglieder stimmberechtigt.
V. Der MV obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

1. Änderung der Satzung,
2. Abschließende  Entscheidung  über  Nichtauf-

nahme eines neuen Mitgliedes,
3. Genehmigung  von  Sonderveranstaltungen,  die 

laut VO einer Genehmigung bedürfen,
4. Einrichtung und Auflösung von Untergruppen,
5. Auflösung des Vereins,
6. Festsetzung der Beiträge,
7. Einrichtung  bzw.  Änderung  von  Vereinsord-

nungen
VI. Wahlen und Änderungen der Satzung bzw. der VO 

bedürfen einer Ankündigung in der vorläufigen Ta-
gesordnung.  Satzungsänderungen  müssen  mit  ¾-
Mehrheit beschlossen werden.

VII. Einmal im Jahr lädt der Vorstand zur Jahres-MV ein, 
welche  im Zeitraum von  2-4  Wochen  nach  Ablauf 
des  Geschäftsjahres  stattfinden  soll.  Für  diese  Ver-
sammlung sind folgende Tagesordnungspunkte obli-
gatorisch:

1. Geschäftsbericht
2. Kassenprüfungsbericht
3. Entlastung des Vorstands
4. Wahl des Vorstands
5. Wahl zweier Kassenprüfer

VIII. Die MV gilt als beschlussfähig, wenn mehr als ⅓ der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
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IX. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflich-
tet, innerhalb von 4 Wochen eine zweite MV mit der 
bereits  vorliegenden  Tagesordnung  einzuberufen. 
Diese ist dann ohne Rücksicht  auf die Zahl der er-
schienenen  stimmberechtigten  Mitglieder  beschluss-
fähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

X. Eine außerordentliche MV findet statt, wenn mindes-
tens 25 % der Mitglieder oder der Vorstand sie ein-
stimmig unter  Angabe von  Gründen  verlangen.  Sie 
muss längstens fünf Wochen nach Eingang des An-
trags auf schriftliche Berufung tagen.

XI. Abgestimmt wird per Handzeichen, auf Wunsch per 
geheimer Wahl.  Mitglieder  können  sich  durch  eine 
schriftliche  Vollmacht  von  einem anderen  Mitglied 
vertreten lassen. Ein Mitglied darf nicht mehr als 2 
Mitglieder durch Vollmacht vertreten.

XII. Die MV kann dem Verein eine Vereinsordnung (VO) 
geben, die das Vereinsleben regelt. Eine Vereinsord-
nung kann auf einer MV nur mit ¾-Mehrheit in Kraft 
gesetzt bzw. geändert werden. Sie kann alle denkba-
ren Vorgänge im Verein, dem Vorstand oder der MV 
regeln, darf aber nicht der Satzung widersprechen.

XIII. Alle Beschlüsse der MV müssen protokolliert werden 
und  deren  Richtigkeit  wird  durch  Unterschrift  von 
dem/der ProtokollantIn und dem/der Versammlungs-
leiterIn bestätigt.

§6 Der Vorstand

I. Der Vorstand setzt sich mindestens aus dem/der Kas-
senwartIn,  dem/der  SchriftführerIn  und  mindestens 
zwei, höchstens jedoch vier weiteren Mitgliedern zu-
sammen. Der/Die JugendsprecherIn soll Teil des Vor-
stands sein.

II. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus und sinkt 
die Vorstandszahl dadurch unter 4, muss eine Nach-, 
bzw. Neuwahl stattfinden.

III. Jedes Vorstandsmitglied kann durch eine MV mit der 
absoluten Mehrheit der Stimmen durch die Wahl ei-
nes Nachfolgers abgelöst werden. Ein Antrag auf Ab-
wahl eines Vorstandsmitglieds muss jedoch mindes-
tens  4  Wochen  vor  der  MV beim Vorstand  einge-
reicht werden.

IV. Im Falle  der  Stimmengleichheit  gilt  der  Antrag  als 
abgelehnt.

V. Der  Vorstand  kann  Mitglieder  des  Vereins  mit  be-
stimmten Aufgaben betrauen.

VI. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte  seiner  Mitglieder  erschienen  sind.  Die  Be-
schlussfähigkeit ist auf Antrag festzustellen.

VII. Die Vorstandssitzungen sind mitgliederöffentlich.
VIII. Jeweils zwei Mitglieder des Vorstands vertreten den 

Verein gemeinsam im Sinne des §26 (1) BGB.
IX. Falls  bei  einer  Vorstandswahl  kein  neuer  Vorstand 

gewählt wird bleibt der alte kommissarisch im Amt, 
eine Neuwahl ist innerhalb von vier Wochen durch-
zuführen. Tritt der Vorstand während diesen Zeitrau-
mes geschlossen oder in Teilen zurück treten die ge-
setzlichen  Regelungen  zur  Bestellung  eines  Vor-
standes in kraft.

X. Nach einstimmigem Beschluss des Vorstandes kann 
der Verein Kredite aufnehmen.

§7 Die Kassenprüfer

I. Die Kassenprüfer kontrollieren die Buchführung des/
der KassenwartesIn und fertigen darüber einen Kas-
senprüfungsbericht  an,  den  sie  auf  der  Jahres-MV 
vortragen.

II. Sie werden auf der Jahres-MV mit einfacher Mehr-
heit für jeweils ein Jahr gewählt. Eine Wiederwahl ist 
nur einmal möglich.

III. Ein Kassenprüfer darf nicht gleichzeitig Mitglied des 
Vorstands sein.

§8 Untergruppen

I. Im Verein können sich Untergruppen bilden über de-
ren  abschließende  Einrichtung  die  MV entscheidet. 
Die Untergruppen können sich weitergehende Rege-
lungen  geben.  Untergruppen  sind  nicht  als  passiv 
prozessfähig anzusehen.

II. Die Jugendgruppe bleibt als Untergruppe des Vereins 
bestehen. Die Mitgliedschaft in der Jugendgruppe en-
det weiterhin mit Vollendung des 27. Lebensjahres.

§9 Auflösung

I. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehr-
heit von mindestens  ¾ aller stimmberechtigten Mit-
glieder beschlossen werden.

II. Bei der Auflösung des Vereins oder Wegfall  seines 
gemeinnützigen  Status  fällt  sein  Vermögen  an  die 
AIDS-Hilfe Kaiserslautern e.V. unter der Auflage die 
Mittel ausschließlich gemäß der oben genannten Ver-
einszwecke zu verwenden.

Fassung vom 15.01.2011
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